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Kreis  

Bergstraße 
Beantwortung der Anfrage  

 
Vorlage Nr.: 19-0957/1 
erstellt am: 12.02.2024  
  
Abteilung: Abt. Personal und Organisation 
Verfasser/in: Seidl, Sonja 
Aktenzeichen: L-1/3 - Kreisverwaltung 
 
 

Beantwortung der Anfrage der SPD-Fraktion vom 01.02.2024 betreffend 
Kreisverwaltung 
 
 

Beratungsfolge: 
 

   

Gremium Sitzungsdatum Status Zuständigkeit 

Kreistag 26.02.2024 Ö Kenntnisnahme 
 
 

_______________________________________________________________ 

 
  
Beantwortung der Anfrage:  
 
1.) Existiert für die Kreisverwaltung ein Geschäftsverteilungsplan?  

 

Nein, nur ein Organisationsplan.  

  

2.) Wenn Ja, wem sind welche Abteilungen/Ämter/Beteiligungen wie unter 3.) und 

4.) aufgeführt zugeordnet?   

Sofern es weitere Sachgebiete gibt die nicht unter 3.) und 4.) aufgeführt sind, bit-

ten wir hier auch eine Zuordnung vorzunehmen.   

 

Wir weisen darauf hin, dass die Organisation der Verwaltung dem Landrat im Rahmen 

seines Direktions- und Organisationsrechts obliegt. 

Der Stellenplan gibt die Verteilung der Stellen auf die verschiedenen Produktbereiche 

wieder. 

 

Die Zuordnung der Beteiligungen ergibt sich aus dem Beteiligungsbericht. Ergänzend 

geben wir Sie hier nochmals wieder: 

 

Zuordnung L (derzeit) 

- Kreiskrankenhaus 

- Kreiskrankenhaus Service GmbH 

- Naturschutzzentrum 

- Wirtschaftsförderung  

- Schule- und Gebäudewirtschaft – Servicegesellschaft 

- Verband Region Rhein-Neckar 

- Verkehrsverbund Rhein-Neckar 

- Tierkörperbeseitigung Hessen Süd 

- Gewässerverband Bergstraße 
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- Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost 

- Wasserverband Hessisches Ried 

 

Zuordnung II (derzeit) 

- ZAKB Service GmbH 

- ZAKB Energie- und DienstleistungsGmbH 

- ZAKB 

 

3.) Wem sind jeweils folgende Fachämter/Behörden zugeordnet:  

 

• Ausländer- und Migrationsamt (II) 

• Baubehörde (II) 

• Bürgerservice, Vereine und Kultur (L)  

• Denkmalschutzbehörde (II) 

• Dorf- und Regionalentwicklung (L) 

• Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft (L) 

• Fahrerlaubnisbehörde (II) 

• Finanzen und Controlling (II Finanzen, L Controlling)  

• Gefahrenabwehr (L) 

• Gesundheitsamt (II, bis auf Gesundheitsversorgung L) 

• Grundsatz und Kreisentwicklung (L) 

• Jugendamt (II) 

• Kommunales Jobcenter "Neue Wege" (L) 

• Landwirtschaftsbehörde (L) 

• Ordnungs- und Gewerbewesen (II)  

• Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation (L)  

• Rechtsamt und Anhörungsausschuss (L) 

• Revision (L) 

• Sozialamt (II) 

• Straßenverkehrsbehörde (II)  

• Umweltamt (II) 

• Veterinärwesen und Verbraucherschutz (II) 

• Zulassungsbehörde (II) 

 

4.) Wem sind folgende Stabsstellen, Fachkräfte und Beauftragte zugeordnet:  

 

• Integrationsbeauftragte (L) 

• Frauen- und Gleichstellungsbüro (L)  

• Teilhabe/ Behindertenbeauftragter (II) 

• Antikorruptionsbeauftragte (L) 

• Fachperson für Arbeitssicherheit (L) 

• Fachperson für Datenschutz (L) 

• Personalrat (L) 
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5.) Wie sind die oben genannten Bereiche organisiert  

(Fachbereiche/Sachgebiete/Teams/Referate/Stäbe)?   

 

Die Organisation der Abteilungen und Fachbereiche obliegt dem Landrat im Rahmen 

seines Direktions- und Organisationsrechts. 

 

Im Regelfall ist die Kreisverwaltung in Abteilungen als organisatorischer Ebene unmittel-

bar unter den Dezernenten und diese nochmals in Fachbereiche gegliedert. Große Ab-

teilungen haben noch Sachgebiete oder Teams (letzteres in den Eigenbetrieben). 

 

Die Stabsstellen sind abschließend in Ziffer 4 dargestellt. 

 

6.) Wie viele Personen arbeiten jeweils in den oben aufgelisteten Bereichen und 

wie sind die Stellen jeweils besoldet?  

 

Der Kreistag beschließt den Haushalts- und Stellenplan entsprechend seiner Aufgaben 

nach der Hessischen Landkreisordnung.  

Die Anzahl der Stellen für die einzelnen Produktbereiche ergibt sich aus dem Stellen-

plan. Diese ist nicht unbedingt deckungsgleich mit der Anzahl der Personen, da viele 

Stellen in Teilzeit besetzt sind. 

Bei der Stellenbesetzung und der tarifrechtlichen Eingruppierung bzw. beamtenrechtli-

chen Besoldung handelt es sich um Angelegenheiten der laufenden Verwaltung, für die 

der Kreisausschuss zuständig ist.  

 

7.) Existiert für die Kreisverwaltung auch ein Organigramm?  

 

 Ja, Organisationsplan. 

 

8.) Wenn Nein, warum nicht?  

 

  

9.) Wenn Ja, warum wird das Organigramm nicht dem Kreistag und der Öffentlich-

keit zugänglich gemacht?  

 

Die Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger sind die Fachabteilungen. Die für die 
Bürgerinnen und Bürger relevanten Abteilungen sind im Internet ersichtlich. Das Organi-
gramm ist ein Instrument der inneren Verwaltung.  
Ergänzend dazu der Hinweis, dass das aktuelle Organigramm den Zwischenstand bis 
zur Besetzung der Stelle der / des Ersten Kreisbeigeordneten darstellt.  
  
  
  
Anlage:  
Organisationsplan 
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